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BVAU-News Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, unter den Schlagwörtern „Arbeit 4.0“ oder „Industrie 4.0“ werden derzeit vielerorts neue Ansprüche an die Organisation von Arbeit und der sozialen Sicherung diskutiert. Klar ist, die Arbeit wird vernetzter, digitaler, flexibler sein. Es reicht allerdings nicht aus, Analysen und offene Fragen zu wichtigen Entwicklungen und Handlungsfeldern in der Arbeitsgesellschaft von morgen in einem „Grünbuch“ festzulegen. Auch ohne eins solches Grünbuch ist schon längst klar, dass uralte arbeitsrechtliche Regelungen dringend einer Modernisierung und Anpassung an die gegenseitigen Bedarfe - Arbeitnehmer und Arbeitgeber - bedürfen, um uns Arbeitsrechtlern auch Beratung und Umsetzungen im rechtssichern Raum zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, mit Katharina Heuer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP), dieses u.a. Themen im Rahmen unserer Mitgliederversammlung am 1. Juli 2015 in Heidelberg diskutieren zu können. (Fast) Alle weiteren aktuellen und künftigen (arbeitsrechtlichen) Herausforderungen haben wir auf die Agenda unserer Fachveranstaltung 2015 am Folgetag (2. Juli) in Heidelberg gesetzt: namhafte Referenten – u.a. auch unser Interviewpartner dieser Ausgabe – und spannende Diskussionen erwarten Sie dort! Und die Themenspeicher aller Regional- und Themengruppen sind prall gefüllt, sodass wir unseren Mitgliedern noch einige Termine vor den Sommerferien anbieten. Beteiligen Sie sich bitte weiterhin rege an unserer „Mitgliederumfrage 2015“, die noch in den Juni hinein laufen wird! Die jetzt schon erkennbar hohe Rücklaufquote freut uns sehr! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Frühsommer – bleiben Sie uns weiterhin gewogen!



SAFE THE DATE – Mitgliederversammlung 2015: Mittwoch, 1. Juli 2015 (Print Media Academy, Heidelberg) Anstehende Termine: RG SÜDOST 22. Juni 2015: (UniCredit Bank AG, München) 1. Juli 2015: Mitgliederversammlung 2015 (Heidelberg) 2. Juli 2015: Arbeitsrecht in der Unternehmens- praxis 2015 (Heidelberg) 7. Juli 2015: Themengruppe „Internationales Arbeitsrecht“ (FRAPORT AG, Frankfurt) 9. Juli 2015: RG NORD (Marquard & Bahls AG, Hamburg) 21. Juli 2015: RG MITTE (Continental AG, Schwalbach a.T.) Programm/Anmeldung: www.bvau.de/termine
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„Die im MiLoG vorgesehenen verdachts- und anlasslosen Kontrollbesuche des Zolls berauben dem Arbeitgeber jeglichen Rechtsschutzes.“



Im Interview Was sagen Sie, Herr Maschmann



Prof. Dr. Frank Maschmann hat in Hamburg und Passau Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre studiert. Er war Assistent bei Prof. Wolfgang Hromadka und wurde 2003 in Passau mit einer Arbeit zur Tarifautonomie habilitiert. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Industrie war er von 2004 bis 2013 Professor für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht und Direktor des Instituts für Unternehmensrecht an der Universität Mannheim. Seit 2013 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Universität Regensburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Bereiche Betriebsverfassungsrecht, Restrukturierung, Compliance und Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen.



Herr Professor Maschmann, Sie haben – u.a. auch bei einem Treffen unserer BVAU-Regionalgruppe Südost in München – schon vor dem Inkrafttreten auf einige handwerkliche Mängel am MiLoG hingewiesen, wie etwa die Auftraggeber haftung. Jetzt ist das MiLoG erst wenige Monate alt, die Fragen zur rechtssicheren Anwendung in der Praxis nehmen aber zu statt ab. Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an das MiLoG denken? Ein gut gemeintes Gesetz, dessen schädliche Nebenfolgen erst nach und nach sichtbar werden. Sie haben als einer der Ersten auch auf die mit dem MiLoG eingeführten Ermittlungs- und Kontrollbefugnisse der Zollbehörden hingewiesen bzw. auf die ganz praktischen Folgen, die hieraus für Unternehmen entstehen können. Existieren eigentlich auch bei den Zollbehörden Anwendungsfragen zum MiLoG oder ist dort die Anwendung „klar“ und was dürfen wir seitens des Zolls erwarten? Da der Zoll schon seit längerem die Einhaltung der unter das AEntG fallenden



Tarifverträge kontrolliert, sind viele Fragen höchstrichterlich geklärt, und es besteht eine gewisse Vollzugspraxis, über die der Zoll auf seiner Homepage informiert. Ob sich all dies „1 : 1“ auf das MiLoG übertragen lässt, wird im Schrifttum derzeit munter diskutiert. Zweifel bestehen, weil der gesetzliche Mindestlohn ein anderes Ziel verfolgt als die tariflichen Mindestarbeitsbedingungen. Einstweilen orientiert sich der Zoll wohl an der Handreichung des BMAS. Dennoch bleibt auch dort vieles unklar. Das ist schlimm, weil es erklärtes Ziel der Politik ist, den Verfolgungsdruck zu erhöhen. 1600 neue Planstellen sollen für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eingerichtet werden. Rein rechnerisch kommt damit ein Kontrolleur auf 4.200 Arbeitnehmer, womit die einschlägige Vorgabe der ILO bei weitem übertroffen wird. Die empfiehlt zur Verfolgung staatlicher Mindestlöhne nämlich nur eine Relation von 1 : 10.000. Dabei verfolgt der Zoll einen „risikoorientierten Prüfansatz“, will heißen: besonders intensiv wird dort kon trolliert, wo Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung hauptsächlich betrieben werden. Im Fokus stehen Gebäudereini·2·



gung, Sicherheitsdienstleistungen, Pflege, Verleiher, aber auch die überwiegend lohnintensiven und von hoher Personal fluktuation betroffenen Branchen, wie Hotel- und Gaststättenbetriebe sowie die Personenbeförderung. Die Befugnisse des Zolls sind weitreichend. Die Beamten dürfen während der Betriebszeiten Geschäftsräume betreten, Auskünfte ein holen und Einsicht in die Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen nehmen, aus denen Umfang, Art oder Dauer von Be-



Zuletzt hatten die BVAU-Regionalgruppen NORD und SÜDOST leitende Vertreter der Zollbehörden zu Gast, welche die Kontroll- und Ermittlungsbefugnisse vor allem im Zusammenhang mit Unternehmensdurchsuchungen mit Blick auf das neue MiLoG vorstellten. Die Vortragsunterlagen sind in der Mitgliederlounge des BVAU abrufbar.
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schäftigungsverhältnissen hervorgehen. In der Regel erfolgt eine Kombination von Geschäftsunterlagenprüfung und Personenbefragungen, vor allem der Arbeitnehmer, die wahrheitsgemäß antworten müssen und damit natürlich in einen Loyalitätskonflikt zum Arbeitgeber geraten. Können Sie bitte noch einmal kurz erläutern, warum Sie die im MiLoG geregelten Prüfbefugnisse des Zoll für verfassungswidrig halten? Das fängt bereits damit an, dass der Bund gar nicht die Gesetzgebungskompetenz hatte, den Zoll mit derart umfangreichen Polizeibefugnissen auszustatten, wie sie das MiLoG und das SchwarzArbG vor
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sehen. Als neue „Bundesarbeitspolizei“ ursurpiert der Zoll genuin polizeivollzugsrechtliche Kompetenzen der Länder. Die verdachts- und anlasslosen Kontrollbesuche berauben dem Arbeitgeber jeglichen Rechtsschutzes. Die Androhung, ja nur brav die Prüfung über sich ergehen zu lassen, weil sonst ein Bußgeld schon wegen Nichtmitwirkung am Verfahren verhängt wird, verstößt gegen den Grundsatz des fairen Verfahren nach Art. 6 der Europäischen Menschenrechts konvention. Durch das uneingeschränkte Zutrittsrecht der Zollbehörden wird tief in Art. 13 GG eingegriffen. Damit wird das Zitiergebot des Art. 19 GG ausgelöst. Das MiLoG schweigt sich hierzu aus. Die Liste der Monita ließe sich beliebig verlängern …



Das MiLoG ist nicht das einzige Arbeitsrechtsprojekt der Bundesregierung: Tarif einheitsgesetz, „gesetzliche Frauenquote“ sind verabschiedet, andere befinden sich in der Warteschleife. Namhafte Stimmen aus Wissenschaft und Praxis des Arbeitsrechts äußern ihren Unmut über die Gesetzestechnik und -struktur bei den genannten Themen. Warum hört die Politik diese Kritik nicht? Dafür gibt es viele Gründe: rationale und irrationale. Manche Politiker sind beratungsresistent, manche Manager allerdings auch. Umgekehrt ist auch nicht alles, was die Wissenschaft vorschlägt, praxistauglich. Denken Sie zum Beispiel an die zahlreichen Vorschläge zum Umgang mit der Tarifpluralität im Be-



Nächstes Treffen der Regionalgruppe „SÜDOST“ in Bayern bei der UniCredit Bank in München



SAFE THE DATE 22. Juni 2015: Regionalgruppe „SÜDOST“ mit nächstem Treffen bei der UniCredit Bank AG in München



Umbrüche Im Zusammenhang mit Gefährdungsbeurteilungen und den daraus abzuleitenden Maßnahmen stellt sich für die betriebliche Praxis vor allem infolge der aktuellen Rechtsprechung die Frage, inwieweit der Betriebsrat nur eine Betriebsvereinbarung mit generell-abstrakten Regelungen verlangen kann oder auch Mitbestimmungsrechte in Einzelfällen bestehen, sodass er entsprechende BV-Regelungen durchsetzen kann. Hierzu führt BVAU-Mitglied Dr. Bernhard Gaibler (Flughafen München) ein. Anschließend beschäftigt die Teilnehmer die Frage, welchen Wert eigentlich (noch) Weisung, Versetzung und Änderungskündigung haben, wenn es darum geht, Flexibilität im Arbeitsverhäktnis zu erhalten. Und kann der Arbeitgeber sich im Kündigungsschutzprozess auf die Unwirksamkeit einer Versetzungsklausel berufen und damit die Sozialauswahl eingrenzen, obgleich er die Sozialauswahl durch die gewählte Versetzungsklausel eigentlich ausgedehnt hatte? Zu diesen und weiteren Fragen führt Dr. Oliver Vollstädt, Partner bei KLIEMT & VOLLSTÄDT, zunächst mit einem Vortrag in die Diskussion ein. Abschließend geht BVAU-Mitglied Birgit Kießling auf Ihre Erfahrungen aus der aktuellen Implementierung von Regelungen zur „BYOD“ bei der Munich Re ein und stellt erste, daraus resultierende Handlungsempfehlungen vor. Unseren Mitgliedern liegt die Einladung mit dem vollständigen Programm bereits vor. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. ·3·
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trieb. In den Ministerien weiß die linke Hand oft nicht, was die rechte tut. So bleibt vieles konzeptlos und nicht zu Ende gedacht. Einflussnahme im Vorfeld wird meist kritisch beargwöhnt. Trotzdem wäre es von Vorteil, wenn ein Verband wie der BVAU die Expertise von Betriebspraktikern einbringen könnte, wenn es um Fragen der technischen Durchführung eines neuen Gesetzes geht. Können Sie nachvollziehen, dass es dem Anwender in der betrieblichen Praxis – nehmen wir beispielsweise das MiLoG – nicht unbedingt leicht fällt, mit Rechtsgrundlagen zu arbeiten, die teilweise schon vor Inkraftreten als misslungen und unwirksam bezeichnet werden? Was raten Sie dem Unternehmenspraktiker? Der Praktiker muss versuchen, das Beste aus solchen Vorschriften zu machen. Augenmaß und Vorsicht sind angebracht. Kein vorschnelles Handeln, sich auf dem Laufenden halten und mit Kollegen austauschen, sind heute wichtiger denn je. Best practice sharing heißt das Gebot auch hier. Dazu leisten die Foren Ihres Verbandes sicher eine unschätzbare Hilfe. Beim Mindestlohn empfiehlt sich, lieber die 8,50 € zu zahlen, als später an den Pranger gestellt zu werden. Und mit dem Zoll sollte eher kooperativ als konfron tativ umgegangen werden, was nicht ausschließt, dass das eine oder andere Unternehmen demnächst einen Musterprozess führt oder führen muss, um die offenen Fragen zu klären. Was hat Sie eigentlich zum Arbeitsrecht geführt und Sie an diesem Rechtsgebiet so begeistert? Das war mein akademischer Lehrer, Prof. Wolfgang Hromadka, der mit seinen span



nenden Geschichten aus der Unternehmenspraxis uns Studierenden damals sehr gefesselt hat. Später waren es die Rechtsfragen, die einen Personaler in der Praxis „umtreiben“, vor allem die Mit bestimmung, die ich für eine der größten Errungenschaften des deutschen Arbeits rechts halte. Wenn Sie einmal nicht über das Arbeitsrecht nachdenken, die „Stiftung Theorie und Praxis des Arbeitsrechts (Wolfgang-Hromadka-Stiftung)“ managen oder



Ihre sehr erfolgreichen Praktikertage des Arbeitsrechts vorbereiten: auf was „fokussiert“ sich Herr Maschmann in seiner Freizeit? Reisen, reisen, reisen. Auch in die sogenannte Dritte Welt. Das erinnert einen daran, wie gut es uns in Deutschland geht und mit welchen wirklichen Problemen andere Länder zu kämpfen haben. Lieber Herr Maschmann, herzlichen Dank für das Gespräch!



Zu den aktuellen Anwendungsfragen nach Inkrafttreten des MiLoG, etwa zur Auftraggeberhaftung und den definierten Ausschlussfristen aber auch zur bevorstehenden Durchsetzung des MiLoG durch die Zollbehörden trägt Prof. Dr. Frank Maschmann im Rahmen der Fachveranstaltung „ Arbeitsrecht in der Unternehmenspraxis“ am 2. Juli in Heidelberg vor. Weitere Hinweise zum Programm dieser Veranstaltung finden Sie am Ende dieser Ausgabe oder gleich HIER.



Der BVAU übernimmt die Antworten der Interviewpartner ohne inhaltliche Änderungen. Es gelten die Hinweise im Impressum. ·4·
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„Arbeit 4.0“: BVAU fordert auch Anpassung des Arbeitsrechts



Unter dem Titel „Arbeit 4.0“ eröffnete Bundesministerin Andrea Nahles am 22. April 2015 den Dialog mit mehr als 300 Fachleuten. Durch „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung“, Anforderungen neuer Generationen sowie kulturellen und gesellschaftlichen Wandel entstehen neue Ansprüche an Arbeit; auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen verändert sich. Aus Arbeitgebersicht wie auch aus Arbeitnehmersicht. Welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die Organisation von Arbeit und sozialer Sicherung haben, ist offen. Klar ist, die Arbeit wird vernetzter, digitaler, flexibler sein. „Es reicht nicht aus, Analysen und offene Fragen zu wichtigen Entwicklungen und Handlungsfeldern in der Arbeitsgesellschaft von morgen in einem Grünbuch festzulegen“, und BVAU-Präsident Alexander Zumkeller weiter: „Auch ohne Grünbuch ist klar, dass uralte arbeitsrechtliche Regelungen dringend einer Modernisierung und Anpassung an die gegenseitigen Bedarfe - Arbeitnehmer und Arbeitgeber - bedürfen, um uns Arbeitsrechtlern auch Beratung und Umsetzungen im rechtssichern Raum zu ermöglichen.“ Rechtsvorschriften, die (inzwischen) nicht mehr praxistauglich sind, müssen diskutiert werden; im Sinne der Rechtssicherheit gemeinsam mit den Anwendern – den Arbeitsrechtlern in den Unternehmen – unabhängig von sozialpolitischen For-



Themen, die den BVAU bewegen



derungen. Neue Entwicklungen in einer globalisierten Arbeitswelten, Anforderungen der nächsten Arbeitsgenerationen sind zunehmend im deutschen Arbeitsrecht zu berücksichtigen. Neue und auf individuelle Lebensverhältnisses zu geschnittene Arbeitsformen, die seitens Politik und Wissenschaft immer wieder als überlebenswichtig diskutiert werden, benötigen auch das passende Instrumentarium. „Mobile Arbeit, grenzüberschreitende Telearbeit, Vertrauensarbeitszeitmodelle oder matrixbasierte Arbeitsstrukturen in nationalen Konzern- sowie internationalen Organisationsstrukturen und -bedingungen müssen durch entsprechend angepasste und flexible arbeitsrechtliche Regelungen in Ihrer Entwicklung flankiert werden.“ ergänzt BVAU-Vizepräsident Dr. Rupert Felder, „Wie Konzern- und Matrixstrukturen im Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen wieder einmal völlig unberücksichtigt blieben macht nur deutlich, dass wir Praktiker im Gesetzgebungsverfahren unbedingt Gehör finden müssen“. Der BVAU weist aber auch darauf hin, dass nicht jede neue Entwicklung Anlass dafür sein kann, das Vorschrifteninstrumentarium zu erweitern. Es ist Augenmass geboten. Diese Position und sich daraus ergebende Handlungsempfehlungen hat der BVAU bereits in seiner „Heidelberger Erklärung“ im Dezember



·5·



Zur Presseerklärung des BVAU am Tag der Eröffnung des Expertendialogs von Ministerin Nahles gelangen sie HIER



2013 formuliert. Dieses Positionspapier ist in der Mediathek (Publikationen) auf www.bvau.de oder HIER abrufbar.



Eine ausführliche Darstellung dieser BVAU-Position ist u.a. auch einem ausführlichen Beitrag des BVAU-Präsidenten Alexander Zumkeller mit dem Titel „Arbeitsrechtliche Anforderungen für die (nahe) Zukunft - Digitalisierung der Arbeitswelt“ in der Ausgabe 6 der Fachzeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ zu entnehmen und bald auch abrufbar HIER.
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Rentnerbeschäftigung (wie) umsetzen?



Erfahrungswerte: Neuzugänge in der BVAU-Mitgliederlounge



Alexander R. Zumkeller, Präsident des Bundesverbandes der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU), gibt Handlungsempfehlungen für eine praxisgerechte Umsetzung der Beschäftigung von Rentnern. Angesichts einer aktuellen Entscheidung des BAG (vgl. auch Blickpunktbeitrag dieser Ausgabe), die die Rentnerbeschäftigung eher erschwert, sollten alle Beteiligten - Arbeitgeber, Führungskräfte, Betriebsrat, Rentner – gerade für den zeitlich begrenzten Einsatz erfahrener ehemaliger Mitarbeiter in Rente nach machbaren Lösungen suchen.



Wir brauchen nicht drumrumzureden: der Fachkräftemangel ist längst angekommen, auch wenn es nur darum geht, kurzzeitige oder überschaubare Ausfallzeiten der Stammbelegschaft zu überbrücken. Eine qualifizierte Vertretung einer erfahrenen Arbeitsrechtlerin für die Dauer einer zweijährigen Elternzeit? Schwierig, schwierig; einen qualifizierten Techniker (m/w) für ein einjähriges Projekt? Kaum zu finden; eine erfahrene Ingenieurskraft (m/w) für eine Vertretung eines dreimonatigen Ausfalls wegen Pflegezeit? Unmöglich. Dabei liegt die Lösung so nah: „Space Cowboys“, „Senior Experts“ oder wie immer sie auch genannt werden – „Rentner“ wie wir sie sozialversicherungsrechtlich korrekt bezeichnen. Rentner bevorzugt aus dem eigenen Haus, also ehemalige langjährig beschäftigte Fachkräfte – sie kennen das Unternehmen, sie kennen die Kunden, sie kennen die Technologie, das soziale Umfeld … also doch erste Wahl für Vertretungseinsätze.



ne die Tatsache des Rentenbezugs hat das BAG nicht ausreichen lassen; die Einarbeitung eines Kollegen könnte zwar als Befristungsgrund reichen – die Tatsache, dass das BAG die Rechtssache an das Landesarbeitsgericht zur weiteren Tatsachenaufklärung zurückgewiesen hat, macht den Unternehmenspraktiker allerdings nervös. Wie wird der Prüfungsmassstab sein? Welche Anforderung wird das BAG an die Prognose der Einarbeitungszeit stellen? Und wann werden die Unternehmenspraktiker die Antworten hierauf erfahren?



BAG erschwert Rentnerbeschäftigung



•  Den Rentner nicht in der gleichen Gesellschaft befristet einstellen, in der er bisher gearbeitet hat. Das ist eine Möglichkeit, die Konzernunternehmen nutzen können. Die Vorteile des know hows ziehen auch in einer Schwestergesellschaft. Die sachgrundlose Befristung des § 16 Abs. 2 TzBfG (max. 2 Jahre, darin drei-



Klingt gut? Nicht so ganz, meint das Bundesarbeitsgericht. Seit der aktuellen Entscheidung vom 11.Februar 2015 (AZ: 7 AZR 17/13) steht fest: auch (oder gerade) für diesen Personenkreis braucht der Arbeitgeber einen Befristungsgrund. Allei-



Wie so oft: (mal wieder) sucht die Praxis nach Lösungen Gibt es ein „Rezept“, Rentner rechtlich unanfechtbar (befristet) einzustellen? Nein, eher nicht; aber: es gibt eine Reihe von Fallstricken, über die ein Arbeitgeber nicht unbedingt zu stolpern braucht:



·6·



Neben den Profilen aller BVAUMitglieder sind – sofern von den Kolleginnen und Kollegen genehmigt – die Handouts und Arbeitsergebnisse aus den Treffen aller Regional- und Themengruppen in der BVAU-Mitgliederlounge abgelegt. Neben einer Volltextsuche sind sortierte Anzeigen nach den einzelnen Regionalgruppen möglich; zudem sind alle Unterlagen unmittelbar mit dem Profil des jeweiligen Autors verknüpft, um den weiteren Austausch vis-à-vis einleiten zu können. Unterlagen zu folgenden Themen und Vorträgen haben beispielsweise kürzlich den Weg in die Datenbankmodule der BVAU-Mitgliederlounge gefunden: • Das (geplante) Tarifeinheitsgesetz: Inhalt und Handlungsbedarf • (Weiter-) Beschäftigungsanspruch von Arbeitnehmern: Hinweise für die Unternehmenspraxis • Arbeitszeit und Mitbestimmung: Erfahrungen aus der Einigungsstelle • Rechtliche Theorie und detektivische Praxis von Mitarbeiterüber wachungen im Lichte der höchst richterlichen Rechtsprechung • Der Vergleich im Arbeitsgerichtsverfahren: Stolperfallen und Handlungsempfehlungen • MiLoG und Co.: Prüfungen durch Kontroll- und Ermittlungsbehörden, insb. des Zolls Liebes BVAU-Mitglied: ist Ihr Profil vollständig und haben Sie Ihre Kontaktdaten für Ihre Mit-Mitglieder hinterlegt?



BVAU-News:



malige Verlängerung). An der Stelle: verlassen Sie sich nicht auf § 14 Abs. 5 TzBfG (sachgrundlose Befristung bis 5 Jahre bei über 52jährigen) – zwar hat im Mai letzten Jahres das BAG die Regelung „gehalten“ (7 AZR 360/12) – aber: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Der EuGH hat sich noch nicht geäussert! •  Dem Rentner von einem anderen Arbeitgeber ausleihen. Das kann auch eine konzerneigene „Verleihgesellschaft“ sein. Achtung: nicht auf das Konzernprivileg (soweit es noch besteht) vertrauen, sondern Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis beantragen. Und natürlich nur vorübergehend beschäftigen. • Den Rentner nicht diskriminieren. Klar, er bezieht Rente, ggf. auch zusätzliche Firmenrente, die Frage liegt nahe wes-



9. Juli 2015: Regionalgruppe „NORD“ mit weiterem Treffen in Hamburg
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halb zu gleichen Bedingungen beschäftigen wie den Vertretenen? Trotzdem: regelgerecht eingruppieren, tariflichen (bzw. gesetzlichen) Urlaubsanspruch gewähren, Sozialleistungen „as usual“ gewähren – schliesslich, seien wir uns dessen klar, hilft uns als Arbeitgeber ja der Einsatz auch, und eine Vertretung vom „regulären“ Arbeitsmarkt wäre auch nicht günstiger! • Keine anderen Mitarbeiter oder gerade fertige Auszubildende durch den Rentnereinsatz verdrängen. Allen Beteiligten muss klar sein: es handelt sich um Ausnahmesituationen, die befristet sind, die mit Einsatz von gerade Ausgebildeten oder anderen Beschäftigten (insbesondere wenn gleichzeitig ein Personalabbau erfolgen sollte) nicht abdeckbar sind. Wenig charmant wäre ein Widerspruch



des Betriebsrats gegen die Einstellung wegen Benachteiligung anderer Beschäftigter nach § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG. Also: Committment in diese Richtung zwischen Unternehmensleitung, Führungskräften und den betroffenen Rentnern. Fazit Wenn dies alles beachtet wird, kann die Beschäftigung der „Rentnergang“ ein grosser Erfolg werden. Ein grosser Erfolg vor allem dann, wenn Führungskräften durch deren befristeten Einsatz die Angst genommen werden kann, andere Mitarbeiter in Elternzeit oder Sabbatical oder Bildungszeit gehen zu lassen. Denn die Rentnerbeschäftigung hilft, die Führungskräfte bei Ihrer Aufgabe den „Laden am Laufen“ zu halten nicht alleine zu lassen. Auch das ist Employer Branding und Motivationsinstrument.



Anette Dittrich, Arbeitsrechtlerin bei der DB Fernverkehr AG wird ausführen, wie die „Erforderlichkeit“ von Betriebsratsschulungen bewertbar und damit steuerbar gemacht werden kann. Wie kann es in der betrieblichen Praxis gelingen, BR-Schulungen und vor allem das im Vorfeld gelegene Prozedere effizient zu gestalten? Wie gehe ich in der Praxis mit der einzelfallbezogenen Rechtsprechung zur Erforderlichkeit von BR-Schulungen um, etwa für den Fall, dass Betriebsrat und im Betrieb vertretene Gewerkschaften deren allgemeingültige Umsetzung fordern? Einmal Rhetorik-Seminar, immer Rhetorik-Seminar? Daran anschließen wird sich ein Impulsvortrag von Dr. Volker Schneider (Luther) zur aktuellen Rechtsprechung im Bereich der Mitbestimmung auf dem Gebiet des betrieblichen Gesundheitsschutzes bevor die Teilnehmer die Auswirkungen auf die betriebliche Praxis diskutieren und Gestaltungsmöglichkeiten besprechen. Unseren Mitgliedern liegt die Einladung mit dem vollständigen Programm vor oder geht diesen in den nächsten Tagen automatisch zu. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. ·7·
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Größe ist nicht alles - Mandatsvergabe im Arbeitsrecht an Großkanzlei oder Boutique? Gerade im Arbeitsrecht ist die Gründung so genannter Anwaltsboutiquen seit Jahren en vouge. Ist der Bedarf an arbeitsrechtlicher Beratung so stark gestiegen, dass immer mehr Anbieter in Form einer Spezialkanzlei auf den Markt drängen müssen? Oder ist etwa die arbeitsrechtliche Beratungsleistung durch eine Spezialkanzlei besser? Und was bedeutet das wachsende Angebot für die Arbeitsrechtler im Unternehmen, die den besten Dienstleister für die externe Beratung finden wollen? Der vollständige Beitrag ist HIER abrufbar.



Silvio Fricke, Geschäftsführer des BVAU ging diesen und anderen Fragen in einem Beitrag für das HAUFE-Kanzleikompendium 2015 nach; BVAU-Präsident Zumkeller präzisiert die typische Vorgehensweise bei Mandatsvergaben in der Praxis.



Bereits zum dritten Mal wird sich am 7. Juli 2015 die BVAU-Themengruppe „Internationales Arbeitsrecht“ treffen; erneut findet das Treffen auf Einladung der FRAPORT AG im Airport Conference Center des Frankfurter Flughafens statt.



7. Juli 2015: Weiteres Treffen der BVAUThemengruppe „Inter nationales Arbeitsrecht“



Das Programm startet mit dem Thema „Grenzüberschreitende Restruk turierungen“; die Teilnehmer werden sich nach einem Impulsvortrag von Dr. Markus Bohnau (KLIEMT & VOLLSTÄDT) mit den typischen Stolpersteinen und den daraus resultierenden Handlungsempfehlungen beschäftigten. Sodann wird BVAU-Mitglied Dr. Axel Boysen (Leitung Internationales Arbeitsrecht & Immigrationsrecht - SIEMENS AG) zu den arbeits- und immigrationsrechtlichen Aspekten im Rahmen internatio naler Projekteinsätze ausführen und das Zusammenspiel von Arbeitsrecht, Immigrationsrecht, Sozialversicherungsrecht sowie Ertrags- und Personensteuerrecht erläutern, aber auch unterschiedliche Entsende formen und die damit einhergehenden Gestaltungsoptionen zur Diskussion stellen. Im Rahmen der Diskussion des Arbeitsrechts ausländischer Jurisdiktionen wird bei diesem Treffen Frankreich in einem Vortrag von Axel Braun (Luther) im Mittelpunkt stehen. Unseren Mitgliedern liegt die Einladung mit dem vollständigen Programm vor oder geht diesen in den nächsten Tagen automatisch zu. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. ·8·
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OSRAM mit neuem Leiter Labour Relations Im April 2015 hat BVAU-Mitglied Stefan Möhren die Leitung „Labour Relations“ bei OSRAM in München übernommen. Möhren stieg bereits Ende der 80er Jahre als Arbeitsrechtler ins Berufsleben ein; zuletzt war er annähernd vier Jahre als Leiter HR und Arbeitsrecht bei der Siemens-Ausgründung Unify sowie mehr als acht Jahre in ebenfalls leitender Position bei Atos IT Solutions and Services tätig. Der Konzern ist als OSRAM Licht AG erst seit zwei Jahren an der Börse gelistet. OSRAM ist einer der beiden weltweit führenden Lichthersteller. Mit seinem Portfolio deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von Komponenten über Vorschaltgeräte bis hin zu vollständigen Leuchten, Lichtmanagementsystemen und Beleuchtungslösungen ab.



Arbeitsrechtler gefunden



-> Leiter HR GER, Arbeitsrecht und Beschäftigungsbedingungen, Unify GmbH & Co.KG -> Leiter Labour Relations, OSRAM Licht AG



BASF verstärkt Kompetenz im Bereich HR M&A/Divestitures Ebenfalls seit Mai verstärkt BVAU-Mitglied Adrienne Ekopf die Abteilung „HR M&A/Divestitures“ der BASF SE. Zuvor war die Volljuristin u.a. fast vier Jahre bei der Wüstenrot & Württembergische AG sowie zuletzt mehr als zwei Jahre bei Roche Diagnostics jeweils als Fachexpertin Arbeitsrecht/Labour Relations tätig. Das Portfolio von BASF reicht von Chemikalien, Kunststoffen, Veredlungsprodukten und Pflanzenschutzmitteln bis hin zu Öl und Gas. BASF erzielte 2014 einen Umsatz von 74 Milliarden € und ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von etwa 7,6 Milliarden €. Dem Unternehmenszweck entsprechend tragen über 113.000 Mitarbeiter zum Erfolg von BASF in fast allen Ländern der Welt bei.



·9·



-> HR Manager Labor Relations, Roche Diagnostics



-> Rechtsanwältin HR M&A/ Divestitures, BASF SE
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Mit nachstehenden Stellenausschreibungen helfen wir nicht nur BVAU-Mitgliedern, die neue Kolleginnen und Kollegen suchen. Bei Fragen zu einzelnen Positionen – etwa aufgrund persönlichen Interesses daran – oder bei dem Wunsch, selbst offene Stellen mit arbeitsrechtlichem Bezug für einen Hinweis in den BVAU-News zu melden, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle ([email protected]).



Arbeitsrechtler gesucht



ZF Friedrichshafen AG sucht Volljurist/in Arbeitsrecht



DHL sucht Volljurist (m/w) Arbeitsrecht – Leipzig



Tätigkeit (Auszug) • Bearbeitung personalpolitischer Grundsatzfragen und Fragestellungen des kollektiven Arbeits- und Sozial versicherungsrechts • Mitarbeit in internationalen Konzernprojekten • Vorbereitung und Begleitung von Verhandlungen mit dem Konzernbetriebsrat



Tätigkeit (Auszug) • Betreuung der operativen Bereiche im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht • Gestaltung von Verträge und Beratung des Managements zu allen arbeits- oder vertragsrechtlichen Fragestellungen • Erarbeitung von Betriebsvereinbarungen und Verhandlung mit den Sozialpartnern



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Deutsche Bahn sucht Experten Arbeitsrecht (m/w)



ZF Friedrichshafen AG sucht Leiter/in Arbeitsrecht



Tätigkeit (Auszug) • Beratung und Unterstützung des Managements wie auch der HR Kollegen zu Fragestellungen im Arbeits-, Tarif-, Beamtenrecht • Begleitung von komplexen Organisationsprojekten sowie inhaltliche Ausgestaltung von personalrecht lichen Maßnahmen und Lösungsvorschlägen • Entwicklung von Konzepten zu personalpolitischen Umstrukturierungen, bspw. im Rahmen des Performance Management uvm.



Tätigkeit (Auszug) • Fachliche und disziplinarische Führung des Bereiches IT-Mitbestimmung, M&A, Sozialversicherungsrecht/ betriebliche Altersversorgung • Bearbeitung von personalpolitischen Grundsatzfragen, Fragestellungen des kollektiven Arbeitsrechts und Sozialversicherungsrechts • Beratung der HR-Leitungsfunktionen • Mitarbeit in internationalen Konzernprojekten Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.



Zur vollständigen Stellenanzeige gelangen Sie HIER.
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2015 Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebes Mitglied!



Aus dem BVAU



Wir laden hiermit alle ordentlichen Mitglieder des BVAU zu unserer Mitgliederversammlung am 1. Juli 2015 ab 17.00 Uhr nach Heidelberg ein. Die vorläufige Tagesordnung sowie organisatorische Hinweise sind allen Mitgliedern am 21. Mai 2015 zugegangen. Die Veranstaltung findet in der Print Media Academy - Event & Congress Center, Kurfürstenanlage 60, 69115 Heidelberg statt. Bei Fragen zur Mitgliederversammlung wenden sie sich bitte an unsere Geschäftstelle ([email protected]).



Regionalgruppe „OST“ diskutierte im „Bahn-Tower“ u.a. zum (Weiter-)Beschäftigungsanspruch von Arbeitnehmern und Gestaltungsmöglichkeiten in arbeitsgerichtlichen Vergleichen Unsere BVAU-Regionalgruppe „OST“ traf sich erneut am 6. Mai 2015; BVAU-Mitglied Michael Fritz lud in die Unternehmenszentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz in Berlin ein. Und obwohl der Termin mitten in einem der GDLStreiks lag, nahmen sich Michael Fritz und sein Team die Zeit für die Betreuung und Diskussion vor Ort – herzlichen Dank. Den Auftakt machte Paul H. Malberg, Geschäftsführer der Wirtschaftsdetektei Proof-Management GmbH mit einem Impulsvortrag zur rechtlichen Theorie und der detektivischen Praxis von Mitarbeiterüberwachungen im Lichte der aktuellen BAG-Rechtsprechung einführen; u.a. stand dabei auch die ak tuellen Entscheidungen des BAG vom 19. Februar 2015 zur Zulässigkeit von Mitarbeiterüberwachungen im Fokus der Diskussionen. Im Anschluss daran folgte ein sehr anschaulicher Vortrag von Michael Korinth, Richter am Arbeitsgericht Berlin zu den rechtlichen Aspekten des



Arbeitsrechtliche Diskussionen in der 21. Etage des Bahn-Towers



(Weiter-)Beschäftigungsanspruches von Arbeitnehmern und sich daraus ergebenden Hinweisen für die Unternehmenspraxis. In die folgende Diskussionsrunde zur Frage, welche taktischen Überlegungen
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bei einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht zu beachten sind und welcher Inhalt ein Vergleich aufweisen sollte, führte Prof. Dr. Robert von Steinau-Steinrück (Luther Rechtsanwaltsgesellschaf) ein.
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BVAU gewinnt führende Fachzeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ als strategischen Partner Ab Juni 2015 wird die Fachzeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ mit dem BVAU als strategischer Partner kooperieren. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einer der traditionsreichsten Fachzeit schriften auf dem Gebiet des Arbeitsrechts“, kommentiert BVAU-Präsident Alexander Zumkeller. „Vor allem die Praxisorientierung der AuA deckt sich hervorragend mit unserem Anspruch“, so Zumkeller weiter. Gegenstand der strategischen Partnerschaft werden die regelmäßige Bearbeitung aktueller arbeitsrechtlicher Herausforderungen und Themen etwa in Form von Fachbeiträgen aus der Mitgliedschaft



des BVAU sein. Zudem werden die Mitglieder des BVAU die Fachzeitschrift zu Sonderkonditionen erhalten (Mehr) und auch auf die weiterführenden Angebote des herausgebenden Verlages HUSS- MEDIEN, wie Webinare, AuA-Apps, Seminare und Kongresse sowie weitere Praktikerliteratur zurückgreifen können. Die Zeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“ (AuA) richtet sich als praxisorientierter Volker Hassel, Chefredakteur der Arbeit und unverzichtbarer Ratgeber für die mound Arbeitsrecht zur strategischen Part- derne Personalarbeit nach den Bedürfnisnerschaft: „Den BVAU – als den maßgeb- sen von Führungskräften. lichen Verband der Praktiker im Arbeitsrecht – unterstützen wir sehr gerne. Wir Im 70. Jahrgang nimmt sie eine führende hoffen auf einen regen Austausch mit den Rolle unter den maßgeblichen FachzeitExperten aus den Unternehmen!“ schriften ein. Namhafte Autoren, allesamt Praktiker, berichten über die aktuellen Entwicklungen in den Schwerpunktthemen Arbeitsrecht, Personalpraxis, Sozial versicherungsrecht und Vergütung. Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterverträgen und betrieblichen Vereinbarungen ermöglichen den schnellen Überblick.



PERSONALDIENSTLEISTUNGEN



Arbeitsrechtstage 2015



Führende Experten aus Richter- und Anwaltschaft vermitteln wertvolle Informationen zur Rechtslage und Praxis in einem Seminar an einem Tag. Veranstaltung nach §15 FAO



München Mi. 17.06.2015 Mannheim Mi. 24.06.2015 Hamburg Do. 09.07.2015



Mainz Di. 29.09.2015 Köln Di. 20.10.2015 Stuttgart Di. 24.11.2015



Informationen & Anmeldung www.amadeus-fire.de/arbeitsrechtstag
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Praxisbeispiele erfolgreicher Unternehmen stellen bewährte Modelle der Personalführung vor und zeigen neue Wege der Organisation auf. Der aktuelle Rechtsprechungsteil enthält alle für die Personal arbeit bedeutenden Urteile der Arbeits-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit. Die Zeitschrift bietet verständlich und praxisnah kommentierte Entscheidungen der Bundes- und Instanzgerichte. Zudem hält das Fachportal www.arbeit-und-arbeits recht.de für die Besucher aktuelle Schlagzeilen, einen Urteils-Ticker, Kommentare, Muster und Checklisten sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen bereit. In der AuA-Magazin-App lesen Abonnenten die Hefte auf dem iPad oder Android-Gerät sowie im ePaper auf dem PC, in der App „Arbeitsrecht kommentiert“ finden sie über 900 Praxiskommentare arbeitsrechtlicher Entscheidungen und im Online-Archiv recherchieren sie AuA- Beiträge seit 2000.
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BVAU sucht förderwilligen Nachwuchs im Arbeitsrecht – Ihre Nominierungen sind gefragt! Die Begeisterung für das Arbeitsrecht entsteht bei vielen Berufseinsteigern und Referendaren oft erst nach der Berührung mit diesem Rechtsgebiet in der Unternehmenspraxis. Plötzlich verdrängt die Vielfältigkeit des Arbeitsrechts, der hohe Gestaltungsfaktor, der Umgang mit Menschen und die zumindest stets für Abwechslung sorgende Aktivität von Rechtsprechung und Gesetzgebung im Arbeitsrecht Tendenzen zu anderen Möglichkeiten einer fachlichen Spezialisierung. Genau diesen Hebel will der BVAU nutzen und juristischen Nachwuchs für das Arbeitsrecht begeistern! Wir haben deswegen ein Sonderkontingent von erneut mindestens fünf Teilnehmerplätzen an unserer diesjährigen zentralen Fachveranstaltung „Arbeitsrecht in der Unter-



nehmenspraxis 2015“ am 2. Juli 2015 in Heidelberg für angehende Kolleginnen und Kollegen reserviert. Der BVAU übernimmt die kompletten Teilnehmergebühren und Tagungspauschalen!



15. Juni 2015 in einem kurzen Motiva tionsschreiben darzulegen, warum sie gerne am BVAU-Fachkongress teilnehmen wollen und woher deren besondere Affinität zum Arbeitsrecht kommt.



Und so funktioniert es: Sie sind BVAU-Mitglied und kennen angehende Juristen (Referendare, Praktikanten), die am Arbeitsrecht interessiert sind und/ oder einen Stups in die richtige Richtung brauchen? Sie wollen sich gegenüber Referendaren oder Praktikanten aus Ihrem Team für geleistete Arbeit erkenntlich zeigen? Sie wollen dem arbeitsrechtlichen Nachwuchs die Chance zum Networking mit den Kolleginnen und Kollegen geben?



Die Motivationsschreiben sollten bitte an die Geschäftsstelle des BVAU geschickt werden. Liegen mehr Anfragen als Teilnehmerplätze vor, entscheiden die Mitglieder des erweiterten Präsidiums des BVAU anhand der Motivationsschreiben über die Platzvergaben!



Dann bitten Sie diese angehenden Kolleginnen und Kollegen uns noch bis zum



Die Förderung des Arbeitsrechts als attraktive Fachdisziplin der betrieblichen Praxis, insbesondere durch die Förderung der Aus- und Weiterbildung juristischen Nachwuchses, den es für das Arbeitsrecht zu begeistern gilt, ist eines der zentralen Ziele des BVAU.



MITGLIEDERSERVICE: CMS Hasche Sigle, ein strategischer Partner des BVAU stellt vier verschiedene internationale Guides zu folgenden Themen nicht nur den Mitgliedern des BVAU bei Bedarf zur Verfügung: • CMS Guide to Data Privacy, • CMS Guide to Pensions, • CMS Guide to Dismissals, • und CMS Guide to Employment issues in M&A transactions. Die Guides geben jeweils einen kurzen Abriss über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu den jeweiligen Themen in über 20 europäischen Ländern. Wenn Interesse am Erhalt aller oder einzelner Guides besteht, können diese gerne als PDF infolge einer E-Mail an Dr. Achim Lindemann ([email protected]) zu Verfügung gestellt werden.
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Neues Fördermitglied: Württembergische Versicherung bekräftigt gegenüber BVAU nachhaltige Förderung Seit Mai 2015 unterstützt die Württembergische Versicherung den BVAU als Fördermitglied. Die Württembergische Versicherung hatte den BVAU bereits seit seiner Gründung im April 2013 zwei Jahre als strategischer Partner bei der Aufbauarbeit tatkräftig geholfen. „Wir sind der Württembergischen Versicherung sehr dankbar, sowohl für die erstklassige Zusammenarbeit im Rahmen der strategischen Partnerschaft als auch für das weitere Vertrauen, den BVAU auch in Zukunft als Fördermitglied zu unterstützen“, kommentiert BVAU-Präsident Alexander Zumkeller. Die Württembergische Versicherung ist einer der großen und traditionsreichen Versicherer in Deutschland. Seit mehr als 180 Jahren bietet die Württembergische maßgeschneiderte Vorsorgekonzepte und Versicherungslösungen für Privatpersonen und Unternehmen.



Die hohe Kompetenz in der Beratung und Umsetzung von Strategien zur betrieblichen Altersversorgung macht die Württembergische zum angesehenen und gefragten Partner für Unternehmen und deren Arbeitnehmer. Die Württembergische unterstützt den BVAU und dessen Mitglieder deshalb auch weiterhin als Fördermitglied und will auch so zum Erfolg des BVAU beitragen.



Die Versicherung ist Teil des VorsorgeSpezialisten Wüstenrot & Württembergische (W&W), dessen Produktportfolio alle vier Bausteine moderner Vorsorge umfasst: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



JURISTEN RICHTIG GUT FINDEN Deshalb finden wir für Juristen die richtig guten Positionen. Und für Kanzleien oder Unternehmen die richtig guten Juristen. Kontaktieren Sie Bina Brünjes für weitere Informationen: Tel. +49 (0)69 300 882 272 oder [email protected]



JETZT MITGLIED WERDEN!



hays.de/legal



Bereits weit mehr als 200 Arbeitsrechtler/innen bilden inzwischen die Mitgliedschaft des BVAU. Wo bleiben Sie? Zum Antrag auf Mitgliedschaft: www.bvau.de/mitgliederantrag · 14 ·
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Befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Erreichen des Renteneintrittsalters



Im Blickpunkt Befristete Rentner beschäftigung



RA Axel Braun, FAArb und Partner bei Luther in Köln



Sachverhalt Der Kläger, geboren am 21. Januar 1945, war bei der Beklagten langjährig be schäftigt. Sein Arbeitsvertrag sah keine Regelung über die Beendigung des Ar beitsverhältnisses bei Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters vor. Seit Vollendung des 65. Lebensjahres am 21. Januar 2010 bezieht der Kläger gesetzliche Altersrente. Am 22. Januar 2010 vereinbarten die Parteien, dass das Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2010 ende. Dieser Vertrag wurde zwei mal verlängert. Nachdem der Kläger um eine Weiterbeschäftigung gebeten hat te, vereinbarten die Parteien am 29. Juli 2011, dass der Arbeitsvertrag ab 1. Au gust 2011 mit veränderten Konditionen weitergeführt werde und am 31. Dezem ber 2011 ende. Der Vertrag sieht vor, dass der Kläger eine noch einzustellen de Ersatzkraft einarbeitet. Mit seiner Klage begehrt der Kläger Feststellung,



dass sein Arbeitsverhältnis nicht durch die Befristung am 31. Dezember geendet hat. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.



Praktische Bedeutung



Die aktuelle Entscheidung des BAG (11. Februar 2015 - 7 AZR 17/13)



Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht, scheidet nicht automatisch aus dem Ar beitsverhältnis aus. Erforderlich ist viel mehr, dass eine Rentenaltersklausel dies bestimmt.



Die Revision des Klägers hatte Erfolg. Der Bezug von gesetzlicher Altersrente allein rechtfertigt die Befristung des Arbeitsver hältnisses aus in der Person des Arbeit nehmers liegenden Gründen gemäß § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 TzBfG nicht. Erforderlich ist in diesem Fall vielmehr zusätzlich, dass die Befristung einer konkreten Nachwuchsplanung der Beklagten dien te. Da das Landesarbeitsgericht hierzu bislang keine tatsächlichen Feststellun gen getroffen hat, wurde die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwie sen. Die Entscheidungsgründe liegen derzeit noch nicht vor.



Solche Klauseln, die vorsehen, dass das Arbeitsverhältnis mit Erreichen des ge setzlichen Rentenalters endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, sind nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sachlich gerechtfertigt und zulässig. Die automatische Beendigung des Arbeits verhältnisses mit Vorliegen der Renten berechtigung ist nach Auffassung des EuGH und des BAG nicht altersdiskrimi nierend, sondern sachlich gerechtfertigt Eine arbeitsvertragliche Vereinbarung, der zufolge das Arbeitsverhältnis mit Er reichen des Rentenalters enden soll, ist als sachlich gerechtfertigte Befristung gemäß § 14 Abs.1 Satz 2 Nr.6 Teil
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zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) anzusehen. Sofern weder eine arbeits vertragliche noch eine tarifvertragliche Rentenaltersklausel existiert, besteht das Arbeitsverhältnis trotz der Rentenbe rechtigung weiter fort. Es kann dann nur durch Aufhebungsvertrag beendet oder per Befristungsabrede befristet werden. Bisher ungeklärt war, ob das Erreichen der Regelaltersgrenze auch eine nach trägliche Befristung eines bereits beste henden Arbeitsverhältnisses rechtferti gen kann. Mit dem Urteil des BAG steht nunmehr fest, dass weder die Rentenberechtigung noch der Rentenbezug sachliche Gründe für eine nachträgliche Befristungsverein barung darstellen können. Hierin liegen keine in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründe gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 TzBfG. Um eine nachträgliche Be fristung des Arbeitsverhältnisses legiti mieren zu können, muss vielmehr ein weiterer Grund vorliegen. Im konkreten Fall stand das Argument im Raum, die Befristung habe der Nachwuchsplanung



SAFE THE DATE 21. Juli 2015: Nächstes Treffen der Regionalgruppe „MITTE“ bei der Continental AG
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der Beklagten gedient. Hierzu hatte das Landesarbeitsgericht aber bislang nur unzureichende tatsächliche Feststellun gen getroffen, weswegen eine abschlie ßende Beurteilung des BAG nicht getrof fen werden konnte. Handlungsempfehlung Arbeitgeber sind in Anbetracht dieser BAG-Entscheidung gut beraten, schon bei der Einstellung besonderes Augen merk auf die Vertragsgestaltung zu legen. Während Rentenaltersklauseln, die die automatische Beendigung des Arbeits verhältnisses bei Erreichen des Renten alters vorsehen, zulässig sind, kann eine nachträgliche Befristung nicht damit ge rechtfertigt werden, dass der betreffende Arbeitnehmer Altersrente bezieht oder hierzu berechtigt ist. In diesem Fall muss ein sachlicher Grund, etwa die Einarbei tung einer Nachwuchskraft, hinzutreten. Sofern im laufenden Arbeitsverhältnis Änderungsvereinbarungen geschlossen werden, etwa bezüglich Erhöhung des Gehalts oder Änderung der Position, soll



te dies zum Anlass genommen werden, eine Rentenaltersklausel aufzunehmen. Vor dem Hintergrund des BAG-Urteils vom 5. März 2013 (1 AZR 880/11) können Altersgrenzen auch durch Betriebsver einbarung geregelt werden, sofern die Arbeitsverträge betriebsvereinbarungs offen gestaltet sind. Dies ist nach Auffas sung des BAG regelmäßig anzunehmen, wenn der Arbeitgeber Allgemeine Ge schäftsbedingungen in Form von Stan dardarbeitsverträgen verwendet. Hier durch macht der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer erkennbar deutlich, dass im Betrieb einheitliche Vertragsbedin gungen gelten sollen. In allen Fällen, in denen keine Renten altersklausel existiert, sollte bei einer nachträglichen Befristung sorgfältig dar auf geachtet werden, dass sich der Grund für die Befristung nicht allein in dem Um stand, dass der betreffende Mitarbeiter das Rentenalter erreicht hat, erschöpft. Die Befristungsabrede sollte sich explizit auf den vorliegenden Sachgrund beziehen.



Das nächste Treffen unserer Regionalgruppe MITTE findet am 21. Juli 2015 bei der Continental AG in Schwalbach a.T. statt. Einen Schwerpunkt wird die Agenda auf das „Arbeitsrecht in Matrixstrukturen“ legen; Dr. Barbara Reinhard wird zu diesem Thema vortragen und in die Diskussion einführen. Unseren Mitgliedern geht die Einladung mit dem vollständigen Programm automatisch zu. Interessierte Gäste, die die Voraussetzungen einer ordent lichen Mitgliedschaft im BVAU erfüllen, können das vollständige Programm des Treffens sowie weitere organisatorische Informationen bei unserer Geschäftsstelle ([email protected]) anfordern. · 16 ·
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Arbeitsrecht in der Unternehmens praxis - Herausforderungen und best practice 2015 Die vom BVAU und dem Forum Institut organisierte und durchgeführte Fachveranstaltung am 2. Juli 2015 in Heidelberg stellt alle aktuellen Themen im Arbeitsrecht an nur einem Tag - teilweise wenige Tage vor oder nach deren Inkrafttreten - zur Diskussion. Dabei ist es gelungen, namhafte Referenten zu gewinnen; aus dem Programm:



Veranstaltungshinweis Nr. 1 Arbeitsrecht in der Unternehmenspraxis



Prof. Dr. Frank Maschmann Das Mindestlohngesetz in der Praxis • Erste Anwendungsfragen zu Auftrag geberhaftung und Ausschlussfristen • Im Fokus: Die Durchsetzung durch die Zollbehörden



Rudolf Kast Alt war gestern: Flexible Beschäftigungsmodelle für Ältere



Anette Kramme (Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales im BMAS) „Flexi-Rente“ und Co: • Was kommt im Arbeitsrecht?



Dr. Barbara Reinhard Moderne Arbeitszeitkonzepte – Ansätze des Gesetzgebers und Umsetzung in der Praxis



Prof. Dr. Björn Gaul Differenzierung oder Diskriminierung: Entgeltgleichheit, Frauenquote, Geschlechterquote & Co. in der Betriebspraxis • Praktischer Umgang mit den veränderten Vorgaben zum Schutz vor Diskriminierung durch EuGH, BAG und Gesetzgeber



Dr. Klaus-Peter Stiller Flexible Beschäftigung – Handlungsspielraum für Unternehmen •Z  eitarbeit • T eilzeit und Befristung • T arifiche Flexi-Instrumente • L angzeitkonten



Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M. Das Tarifeinheitsgesetz: Was es bringt, ob es hält und welche Probleme bleiben • Unterschiede zwischen dem neuen Recht und dem ehemaligen status quo • Die Regelung en detail und ihre Wirkungen • Verfassungsrechtlicher Rahmen



Axel Braun Highlights des Konzernarbeitsrechts: Matrixstruktur – Kündigungsschutz – Betriebsverfassung



Zum vollständigen Programm sowie zur Beschreibung der Sonderkonditionen für BVAU-Mitglieder gelangen Sie HIER.



Print Media Academy, Heidelberg: Veranstaltungsort am 1. Und 2. Juli 2015 · 17 ·
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Veranstaltungshinweis Nr. 2



29. Passauer Arbeitsrechtssymposion



29. Passauer Arbeitsrechtssymposion



PROGRAMM Donnerstag, 18. Juni 2015 14.00 Uhr



Begrüßung Prof. Dr. Frank Maschmann, Universität Regensburg



14.15 Uhr



Europäisches Recht und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland Prof. Dr. Martin Franzen, Ludwig-Maximilians-Universität, München



15.15 Uhr



Beendigung aus Altersgründen und Weiterarbeit im Alter Prof. Dr. Frank Bayreuther, Universität Passau



16.45 Uhr



Kündigung wegen Krankheit RA Prof. Dr. Achim Schunder, Frankfurt/Main



19.00 Uhr



Domkonzert: Paukenmesse (J. Haydn)



20.30 Uhr



Empfang im Museum Moderner Kunst Verleihung des Wissenschafts- und des Praktikerpreises 2015 der Stiftung „Theorie und Praxis des Arbeitsrechts“



Freitag, 19. Juni 2015 08.30 Uhr



Kündigung wegen unternehmensschädlichen Facebook-Postings RA Dr. Steffen Burr, Öhringen



09.30 Uhr



Pause



10.00 Uhr



Kündigung nach heimlicher Arbeitnehmerüberwachung Dr. Mario Eylert, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht, Erfurt



11.00 Uhr



Restrukturierung Christoph Schmitz-Scholemann, Richter am Bundesarbeitsgericht a.D., Erfurt



12.30 Uhr



Mittagsimbiss im Foyer des Redoutensaals



13.30 Uhr



Vorbereitung von Kündigung und Prozess Alexander Zumkeller, Leiter HR Policies, ABB AG, Mannheim



14.30 Uhr



Fallstricke und Tücken im Kündigungsschutzprozess Christoph Tillmanns, Vorsitzender Richter am LAG Baden-Württemberg, Freiburg



16.00 Uhr



Abschlussgespräch



Tagungsort: Großer Redoutensaal, Gottfried-Schäffer-Str. 2, 94032 Passau. Der Tagungsbeitrag beträgt 450,00 €. Anmeldung: Arbeitsrechtssymposion Passau, Postfach 11 03, 94001 Passau, Fax: 0851/49 08 38 12, Email: [email protected]
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Ihr Präsidium www.bvau.de Impressum/Hinweise Die „BVAU News“ werden vom Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V. (BVAU) herausgegeben und sind ein kostenloser Newsletter insbesondere für alle ordentlichen Mitglieder des BVAU als auch sonstige Leser, die sich für die Zuleitung registriert haben oder einer solchen nicht widersprochen haben. Unabhängig hiervon ist jederzeit eine Abbestellung per formloser Nachricht an [email protected] möglich. Eine Registrierung für den regelmäßigen Erhalt der „BVAU News“ ist jederzeit mittels formloser Nachricht an [email protected] möglich oder mittels Nutzung der Registrierungsfunktion auf www.bvau.de. Ein Anspruch auf Erhalt der BVAU News besteht insbesondere für Nicht-Mitglieder des BVAU nicht. Namentlich gekennzeichnete Beiträge einschließlich Interviews geben nicht unbedingt die Meinung des BVAU wieder. Für die inhaltliche Richtigkeit solcher Beiträge sind die namentlich genannten Autoren verantwortlich. Angaben zu Stellenwechsel oder Stellengesuchen sind mit den namentlich genannten Personen abgestimmt oder wurden durch diese freigegeben. Sofern der Newsletter auf Angebote Dritter verweist (Verlinkungen): Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren auf den verlinkten Seiten keine Inhalte zu erkennen, die gegen geltende Gesetze verstießen oder als illegal einzustufen wären. Für die Richtigkeit der auf Internetangeboten Dritter eingestellten Informationen haftet ausschließlich der Anbieter der jeweiligen Internetseite. Nach der Linksetzung veränderte Seiten entziehen sich dem Einfluss des BVAU und es wird ausdrücklich keine Haftung für diese gegebenenfalls nachträglich veränderten Linkseiten und deren Unterseiten übernommen.



Die Satzung des BVAU sieht bis zu neun Mitglieder im Präsidium vor. Der Präsident und bis zu zwei Stellvertreter bilden das geschäftsführende Präsidium. Im Rahmen der Gründungsversammlung wurden folgende Mitglieder in das BVAU-Präsidium gewählt: 1. Reihe (v.l.n.r.): B. Wein (Boehringer Ingelheim), Dr. R. Felder (Heidelberger Druckmaschinen), M. Dipper (Clariant); 2. Reihe (v.l.n.r.): H. Frieges (KION), M. Hengesbach (TuiFly), A. R. Zumkeller (ABB Deutschland). Foto: Ralf Kolb
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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen - Der BVAU 

24.11.2016 - schen Abfindungsmodellen und Transfergesellschaften mittels Zeitwertkon- ten eine kurzfristige Gestaltbarkeit einer sozialen BrÃ¼cke in den ...
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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen - Der BVAU 
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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen - Der BVAU 

21.04.2016 - â€žPersonalabbau und seine Wirkung nach innen und auÃŸenâ€œ. -> Podiumsdiskussion â€žAnforderungen an eine zeitgemÃ¤ÃŸe Trennungskulturâ€œ. 10.
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Einladung Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder ... - agnnw 

staltungen im Oktober in Münster bzw. im November in Köln vor- stellen. Mit diesen Veranstaltungen wird das selbstgesteckte Ziel der AGNNW für das Jahr ...
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Einladung Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder ... - agnnw 

ABCDE-Konzepte bei Erstversorgung und Übergabe des. Patienten. • Der „Notarzt-Code“ von der Alarmierung bis zur Klinik. Preisverleihung zum „Ideenpreis ...
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Liebe KollegInnen, liebe ÃœbungsleiterInnen und ... - PublicationsList.org 

bis zu 40% abnimmt und das Risiko von nicht tÃ¶d- lichen Komplikationen um etwa 25-30% verringert wird. DemgegenÃ¼ber steht das Restrisiko eines kar-.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herrn ... 

treffen. Viele von euch werden die Erfahrung gemacht haben, dass der allgegenwÃ¤rtige Trend zum Sozialabbau dazu fÃ¼hrt, dass sich solche schwierigen.
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Liebe KollegInnen, liebe ÃœbungsleiterInnen und liebe ... 

20.02.2009 - Anmeldung bitte mit der beiliegenden Karte bis spÃ¤testens 20. Februar ... Konto bei der Deutschen Apotheker- und. Ã„rztebank (BLZ 200 906 ...
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Liebe Mitglieder des Stadtvorstandes, liebe ... - SSR GieÃŸen 

11.07.2016 - StadtschÃ¼lerrat GieÃŸen Â· Georg-Schlosser-StraÃŸe 16 Â· 35390 GieÃŸen. An: die Mitglieder der geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Stadtvorstandes die Mitglieder ...
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Liebe Mitglieder des Stadtvorstandes, liebe ... - SSR GieÃŸen 

11.07.2016 - BehÃ¶rde: UniversitÃ¤tsstadt GieÃŸen, Schulverwaltungsamt I Aufsicht: Hessisches Kultusministerium, Staatliches Schulamt fÃ¼r den Landkreis ...
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der ... - CDU Bonn 

einnahmen â€“ die Kraft aufbringen, den Schuldenzuwachs in Deutsch- land von fast 3000 Euro pro ...... Referent: ZugfÃ¼hrer Robert Osten, KreisgeschÃ¤fts- stelle ...
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Langner, Alexander Schneider, Christian. Schneider, Hubert Schneider. Ortsverband ... Bzv. Jan Claudius Lechner, Marktplatz Mehlem. OV Villenviertel. Do.
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Liebe 

Die Arbeit hier läuft bestens, sagt Andrei, man verdient gutes Geld. ... Angelas Schwester Ala, die in der Ukraine lebt und Geld braucht, um gefälschte Papiere zu ...
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liebe leserinnen und leser, liebe nachbarn! - Wintershall.de 

ter, sondern zwei Moskitonetze fÃ¼r Kinder in afrika. Eine schÃ¶ne. Idee, fÃ¼r die Wintershall von Herzen Danke sagt. MITTElplaTE. Mehr Betten auf der Bohr- und ...
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liebe leserinnen und leser, liebe nachbarn! - Wintershall.de 

Drei Tage waren die Sprayer Marten. Dalimot und Nils JÃ¤nisch von der ... â€žAls langjÃ¤hriger Partner in der Region un terstÃ¼tzen wir soziale Projekte gerne, ...
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nachbarn! - Wintershall.de 

Die Gewinner der Kategorie â€žSimple Solutionsâ€œ: Marwin Meyer,. Frank Wilkening ... Mit der Idee von Marwin Meyer, .... Burkhard Ernst. Bis Ende 2015 soll das.
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Liebe Lehrer_innen, liebe Schüler_innen, 

Mathe im Leben gemeinnützige GmbH, Das „Mathe im Advent“-Team c/o Freie Universität Berlin, AG Ziegler, Arnimallee 2, 14195 Berlin. ©. M ich ae l G ralm an.
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Liebe und Partnerschaft 

Partnerschaft miteinander zu leben, vollzieht sich ein inter- essanter Perspektivenwechsel. Der â€žrichtige Partnerâ€œ, der seit 250 Jahren wie ein Gespenst in den ...
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Liebe Mitglieder des DiÃ¶zesanteams der Katholischen Jugend ... - kj oÃ¶ 

Telefonnummer: Name der Bank: IBAN: BIC: Mit freundlichen GrÃ¼ÃŸen. Unterschrift. Pastoralamt der DiÃ¶zese Linz. Katholische Jugend OÃ–/Jugendsonntagsfonds.
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Liebe Mitglieder des DiÃ¶zesanteams der Katholischen Jugend OÃ– ... 

Wir beantragen als kleine finanzielle Starthilfe beim Jugendsonntagsfonds die einmalige. FÃ¶rdersumme ... Kontoinhaber (Konto der pfarrlichen Jugendinitiative):.
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Liebe und Partnerschaft 

Michael Mary. Liebe und Partnerschaft. Und ob man beides miteinander leben kann print: ISBN 978-3-926967-83-1 epub: ISBN 978-3-926967-58-9 pdf: ISBN ...
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liebe und tod pdf 

tod PDF, include : Lijiang Natural Scenery And Ethnic Customs, Macmillan English Grammar In. Context Advanced Answer Key, and many other ebooks.
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Liebe und Partnerschaft 

pdf: ISBN 978-3-926967-59-6. Â© 2015 by Henny Nordholt Verlag ... Anteil eBook-Shop (z.B. 30% beim Apple-Store). â€¢. Anteil Bezahlsystem (PayPal etc.).
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kabale und liebe pdf 

Here, it is possible to work with google to browse through the ... with kabale und liebe PDF, include : Kids Book Of The Night Sky The Fun For All Seasons, Kone.
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